
 

 

 

 

 

REGIERUNGSPRÄSIDIUM FREIBURG 

ABTEILUNG UMWELT 

 

 

Bekanntgabe der Feststellung gemäß § 5 Abs. 2 des Gesetzes über die 

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)  

bei Unterbleiben einer Umweltverträglichkeitsprüfung 

 

 

Die RETERRA Freiburg GmbH & Co. KG hat eine immissionsschutzrechtliche 

Änderungsgenehmigung für die Mengenerhöhung der Vergärungsanlage um 10.000 

Tonnen Bioabfall am Standort Tullastraße 68 b, 79108 Freiburg, Flst. Nrn. 6260/33 und 

6260/40 beantragt. 

 

Für das Vorhaben war nach §§ 9 Abs. 2 Nr. 2 und 7 Abs. 1 UVPG sowie der Nr. 8.4.1.1 

der Anlage 1 zum UVPG im Rahmen einer allgemeinen Vorprüfung festzustellen, ob eine 

UVP-Pflicht für das Vorhaben besteht.  

 

Die allgemeine Vorprüfung wird als überschlägige Prüfung unter Berücksichtigung der in 

Anlage 3 zum UVPG aufgeführten Kriterien durchgeführt.  

 

Der Antragsteller hat das Vorhaben in seinen Antragsunterlagen schlüssig dargestellt. Die 

Auswirkungen auf die Schutzgüter werden als insgesamt gering eingestuft. Die 

Kapazitätserhöhung bedarf lediglich geringfügiger Baumaßnahmen in Form von zwei 

Fundamenten. Die Nutzung natürlicher Ressourcen bleibt durch die Maßnahme im 

direkten Bereich der Anlage unverändert. Durch die hier beantragte Kapazitätserhöhung 

werden eine Reihe von ökologisch bedeutenden Vorteilen geschaffen.  

 

Das Regierungspräsidium Freiburg stellt als zuständige Behörde fest, dass für das 

beantragte Vorhaben keine Verpflichtung zur Durchführung einer 

Umweltverträglichkeitsprüfung besteht. Das Vorhaben kann nach Einschätzung der 

Behörde aufgrund überschlägiger Prüfung unter Berücksichtigung der in Anlage 3 UVPG 

aufgeführten Kriterien keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen haben, die 

nach § 5 Abs. 2 UVPG zu berücksichtigen wären.  
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Es wird darauf hingewiesen, dass die Feststellung über den Entfall einer 

Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß § 5 Abs. 3 Satz 1 UVPG nicht selbständig 

anfechtbar ist.  

 

Diese Mitteilung gilt als Bekanntmachung nach § 5 Abs. 2 Satz 1 UVPG. 

 

Freiburg, den 23.01.2024 

Regierungspräsidium Freiburg  

 


